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Ein Problem bringt das Brot mit sich.
Knickebrot oder Zwieback lassen sich wohl
lingere Zeit aufbewahren, bieten jedoch re-
lativ bescheidene Variationsmoglichkeiten.
Seit kurzem ist nun aber ein Brot auf dem
Markt, das sich fiir den privaten Notvorrat
bestens eignet. Es heisst «Bruzzito» und ist
bereits in rund 300 Detailgeschiften erhalt-
lich.

Bruzzito ist ein rundes Brot, fladenfor-
mig, mit einem Durchmesser von zirka
14 cm. Beim Aufbacken wird das Brot gold-
gelb und knusperig. Durch das Abschneiden
einer «Kappey entsteht eine Art Tasche, die
gefiillt werden kann, sei es mit Fleisch, Ge-
miise oder Konfitiire. Der besondere Vorteil
fiir den Notvorrat besteht darin, dass das
Brot in den luftdichten Achterpackungen
sechs Monate haltbar bleibt.

Kein neues Soldatenbuch

Der Bundesrat schligt dem Nationalrat
die Ablehnung eines Postulats von Natio-
nalrat Markus Ruf, Bern, vor, mit dem sich
dieser fiir die Wiedereinfithrung des Solda-
tenbuchs eingesetzt hat. Eine Neuauflage
des Soldatenbuchs sollte nach Auffassung
des Postulanten zur Starkung des schweize-
rischen Heimatbewusstseins, der geistigen
Landesverteidigung und der Wehrbereit-
schaft sowie zur Vertiefung des staatsbiir-
gerlichen, geschichtlichen und militarischen
Wissens beitragen. In seinem Ablehnungs-
antrag macht der Bundesrat folgende Griin-
de geltend:

Das Soldatenbuch, das von 1958 hinweg
allen Angehorigen der Armee abgegeben
wurde, hat seinerzeit unterschiedliche Re-
aktionen ausgelost. Als das Buch im Jahr
1974 vergriffen war, entschied das Militir-
departement, auf einen Neudruck zu ver-
zichten. Als Ersatz fir das Soldatenbuch
wurde die Broschiire «Stellungspflichtigy
geschaffen, die seither allen Stellungspflich-
tigen vor der Rekrutenaushebung abgege-
ben wird. Die Broschiire wird periodisch
iiberarbeitet und erfiillt ihren Zweck.

Bundesrat und Militardepartement sind
sich der Bedeutung der Information der An-
gehorigen der Armee bewusst. Soweit sich
diese auf das militdrische Sachwissen be-
zieht, ist das Informationsbediirfnis durch
eine Fiille von Dokumenten und Schriften
abgedeckt, die jedem Angehorigen der Ar-
mee zur Verfiigung stehen (Dienstregle-
ment, Reglement «Grundschulungy, Bro-
schiiren «Stellungspflichtigy und «Weiter-
macheny usw.) oder im Militardienst selber
Anwendung finden.

Im Jahr 1977 wurde iiberdies der Trup-
peninformationsdienst geschaffen, der die
Kommandanten mit zweckdienlichen Un-
terlagen in ihren Bemithungen unterstiitzt,
den Wehrwillen der Truppe aufrechtzuer-
halten und zu festigen. Alles in allem erach-
tet der Bundesrat die Information der Trup-
pe und des einzelnen Wehrmannes als aus-
reichend.

Was die Stirkung des Heimatbe-
wusstseins und die geistige Landesverteidi-
gung betriftt, ist der Bundesrat der Auffas-
sung, dass diese Aufgabe nicht priméar der

Armee obliegt, sondern vorab der Schule
und dem Elternhaus.

Der Bundesrat hilt aus den dargelegten
Griinden die Wiedereinfithrung des Solda-
tenbuchs nicht fiir erforderlich. Dieses
miisste vollstindig neu konzipiert werden,
was nicht zuletzt auch hohe Kosten verursa-
chen wiirde, die in keinem Verhéltnis zum
erhofften Nutzen stiinden.

Totentafel

Am 30. November 1984 starb in Ziirich
Divisionir Etienne Primault, ehemaliger
Kommandant und Waffenchef der Flieger-
und Fliegerabwehrtruppen. Am 5. Mai 1904
als Biirger von Renan (BE) geboren, war
Primault nach dem Studium der Rechtswis-
senschaften als Instruktionsoffizier der
Fliegertruppen in den Bundesdienst einge-
treten. In der Armee kommandierte er im

Wechsel mit Diensten als Generalstabsoffi
zier von 1932 bis 1937 die Fliegerkompanie
3 und von 1947 bis 1951 das Fliegerregimen
1. Auf 1.Januar 1953 iibertrug ihm der Bun:
desrat die Funktion des Kommandanten
und Waffenchefs der Flieger- und Flieger
abwehrtruppen und beforderte ihn zum Di
visionar.

Primault darf als Baumeister der heutigen
Luftraumverteidigung gelten. Nachdem e
die Flugwaffe mit der Beschaffung der
Kampfflugzeuge Vampire, Venom und
Hunter ins Diisenzeitalter gefiithrt hatte, lei
tete er in den frithen sechziger Jahren diel
Einfithrung der Mirage-Flotte ein. Politi
sche Griinde im Zusammenhang mit Ko
steniiberschreitungen bei der Lizenzfabri
kation der Mirage-Flugzeuge fithrten Ende
1964 zum Abbruch seiner Laufbahn. Das
Bundesgericht hat ihn spiter von jeder per-|
sonlichen Schuld freigesprochen und reha
bilitiert.

i

Brandisstrasse 32

Generalplanung und %
Generalunternehmung 8702 Zollikon i Sempacherstrasse 32 = |
fiir Industrie-, Gewerbe- Postfach 26, 8034 Zirich 6003 Luzern .
und Kommunalbauten Tel. 01-39196 96 Tel. 041-231515 |

|

Industriebau
Gewerbebau

Biirli AG Luzern i

= Name:
Gutschein ;...
fiir gratis Richtpreis- :
Berechnung lhrer Bauidee PLZ/Ort:
an Telefon:

R

92

ASMZ Nr. 2/1985




	Totentafel : Divisionär Etienne Primault

